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Vorwort
Moment und Momentum des Strafens

Dass in den letzten Jahrzehnten auf der ganzenWelt ein
Zeitalter des Strafens eingeläutet wurde, ist ein ziemlich
schlecht erforschtesPhänomen, über das viel zuwenigde-
battiert wird. Gesetzesverstöße werden immer strenger
bestraft. Alle internationalen Studien zeigen, dass dieser
Trend in keiner direkten Korrelation zur Entwicklung
von Kriminalität und Delinquenz steht. Die repressive
Wende hängt zwar in manchen Fällen mit der Zunahme
von Verbrechen und Vergehen zusammen, aber sie wird
auch dann noch weiterverfolgt, wenn die Zahl der Straf-
taten sinkt. Sie schlägt sich vor allem in immer häufige-
ren und immer längeren Haftstrafen nieder, aber auch
darin, dass in immer mehr Fällen Untersuchungshaft
verhängt wird.

Dieses Phänomen lässt sich,wenn auchmit signifikan-
ten Abweichungen, fast überall in Europa beobachten.1

Im Laufe der er Jahre hat sich die Gefängnispopu-
lation in der Tschechischen Republik nahezu verdrei-
facht; in Italien und in den Niederlanden verdoppelt sie
sich; in Portugal, Griechenland, England, Polen, in der
Slowakei und in Serbienwächst sie beinahe umdieHälf-
te; in Spanien, Belgien, Deutschland,Ungarn, Slowenien
und Kroatien nimmt sie um ungefähr ein Drittel zu; sta-
bil ist sie nur in der Schweiz, in Schweden, inNorwegen,
in Luxemburg, in Bulgarien und in Albanien, und in
Dänemark, Finnland und Island verringert sie sich so-
gar. Russland wiederum erlebt eine Zunahme der Gefan-
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genenzahl um die Hälfte, die jetzt eine Million über-
schreitet. Im darauffolgenden Jahrzehnt verlangsamt
sich das Anstiegstempo zwar, aber die Zahl der Häftlin-
ge erhöht sich trotzdem fast überall in Europa konti-
nuierlich. Allein in Portugal, Deutschland und in den
Niederlanden zeichnet sich ab Mitte der er Jahre
ein signifikanter Rückgang ab, während in den skandi-
navischen Ländern die Inhaftierungsrate weiter niedrig
bleibt.Mit derEinbuße einesViertels seinerGefangenen
binnen zehn Jahren bildet Russland eine Ausnahme in-
nerhalb dieses Tableaus, doch man darf nicht vergessen,
dass es bei sehr hohen Zahlen angefangen hat.

Ein ähnlicher Trend lässt sich auch auf den anderen
Kontinenten feststellen. Im Laufe der er Jahre – als
den einzigen, über die wir Vergleichsdaten besitzen – ist
die Zahl derGefangenen inAmerika, dieVereinigten Staa-
ten ausgenommen, um  Prozent gestiegen, in Asien
um  Prozent, in Afrika um  Prozent und in Ozea-
nien um  Prozent. In Brasilien liegt die Erhöhung bei
 Prozent und erreicht eine halbe Million. In der Tür-
kei steigt sie auf  Prozent und hat sich jüngst noch
einmal erhöht. Natürlich müssten diese Zahlen noch mit
Hilfe nationaler Daten bereinigt werden, insofern die
Unterschiede zwischen den Ländern unterschiedliche
Zustimmungsgrade zu den Strafverfolgungsmaßnahmen
und letztendlich erheblicheAbweichungen in Bezug auf
die Umsetzung der demokratischen Prinzipien erken-
nen lassen. So ist die Entwicklung in den Vereinigten
Staaten am ausgeprägtesten und gleichzeitig ist sie auch
am gründlichsten untersucht worden.  saßen dort
 Personen in den Bundes- und Staatsgefängnis-
sen ein,  Jahre später sind es aber achtmal so viele,
und einschließlich der lokalen Haftanstalten (jails) nä-
hert sich die Gesamtzahl , Millionen.2 Wenn man die
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Straftäter auf Bewährung (probation) und diejenigen,
deren Strafe ausgesetzt wurde (parole), dazurechnet,
übersteigt sie sieben Millionen. Die wachsende Gefäng-
nispopulation, unter der sich unverhältnismäßig viele
schwarze Männer befinden, ist vor allem eine Folge der
härteren, Automatismen mit schwereren Strafen verbin-
denden Gesetzgebung und der größeren Unnachgiebig-
keit der Strafrechtsorgane, vor allem der Staatsanwälte,
im Zusammenhang mit zunehmender Ungleichheit und
Gewalttätigkeit. Der »Anti-Drogen-Krieg« ist ein ent-
scheidender Bestandteil dieses Entwicklungsprozesses
einer Erhöhung und Differenzierung der Zahl der Ge-
fängnisinsassen gewesen.
Wenn nun aber solche Regelmäßigkeiten auf der gan-

zen Welt auftreten, muss man davon ausgehen, dass sie
einen wichtigen Sachverhalt belegen, der über die histo-
rische Eigenart einzelner Nationen hinausgeht. Dieser
Sachverhalt ist zeitgebunden: Er zeichnet sich in den
er und er Jahren ab und beschleunigt sich dann
je nach Land in unterschiedlichem Tempo. Ich schlage
vor, von einem Moment des Strafens zu sprechen.3 Der
Ausdruck »Moment« bezieht sich offenkundig auf einen
besonderen Zeitraum oder eine Raum-Zeit; denn das
Phänomen, für das er steht, erstreckt sich über mehrere
Jahrzehnte und entwickelt sich mit ganz wenigen Aus-
nahmen auf allen Kontinenten. Dochmanmuss ihn auch
im dynamischen Sinne seiner lateinischen Etymologie
verstehen, der sich in der Physik erhalten hat, um eine
Bewegung, einen Impuls, eine Einwirkung zu bezeich-
nen: Dabei handelt es sich um die Kraft, die über den
Wandel bestimmt, dem man beiwohnt, also um den Be-
weggrund.4 Das Englische verfügt diesbezüglich denn
auch über zwei Wörter: moment und momentum.Was
kennzeichnet also den bzw. das Moment des Strafens?

11



Wie mir scheint, entspricht er jener einzigartigen Si-
tuation, in der die Lösung zum Problem wird. Wenn
eine Gesellschaft Störungen der öffentlichen Ordnung
erlebt, Normverletzungen, Gesetzesverstöße, reagieren
ihreMitglieder im Prinzipmit Sanktionen, die denmeis-
ten von ihnen zweckdienlich und notwendig erscheinen.
Das Verbrechen ist das Problem, die Bestrafung dessen
Lösung.Mit demMoment des Strafens ist die Bestrafung
zum Problem geworden.5 Und zwar aufgrund der An-
zahl der Individuen, die sie ausgrenzt oder unter Auf-
sicht stellt, aufgrund des Preises, den sie deren Familien
und Umfeld zahlen lässt, aufgrund der ökonomischen
und menschlichen Kosten für die Gemeinschaft, die sie
nach sich zieht, aufgrund der ProduktionundReproduk-
tion von Ungleichheiten, die sie begünstigt, aufgrund
der wachsenden Kriminalität und Unsicherheit, die sie
erzeugt, und schließlich aufgrund des Legitimitätsver-
lusts, der aus ihrem diskriminierenden oder willkür-
lichen Vollzug resultiert. Obwohl sie die Gesellschaft vor
Verbrechen schützen soll, wirkt die Bestrafung mehr
und mehr wie etwas, das sie bedroht. Im Moment des
Strafens kommt dieses Paradox zum Ausdruck.

*

Zur Veranschaulichung dieses Moments des Strafens
werde ich ausführlicher auf den Kontext eingehen, den
ich am besten kenne. Frankreich erlebt die repressivs-
te Phase seiner jüngeren Geschichte zu Friedenszeiten.
Wennmandie Jahre unmittelbar nach demZweitenWelt-
krieg ausnimmt, sind dort nämlich noch nie so viele
Männer und Frauen inhaftiert gewesen. In etwas mehr
als  Jahren hat sich die Anzahl der Gefängnisinsassen
verdreieinhalbfacht:  lag die Zahl der Häftlinge bei
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,  bei  und  bei . Mit beinahe
 Gefangenen wurde im Jahr  ein neuer Re-
kord aufgestellt. Bei verurteilten Straftätern im offenen
Vollzug ist der Anstieg noch ausgeprägter: Ihre Zahl hat
sich innerhalb von  Jahren fast vervierfacht. Insgesamt
befinden sich so heute mehr als eine ViertelmillionMen-
schen imGewahrsam der Justiz.6 Diese Entwicklung ver-
dankt sich allerdings nicht der Zunahme der Kriminali-
tät, wie man anzunehmen geneigt sein könnte. Obwohl
die diesbezüglichen Statistiken aufgrund von Schwan-
kungen sowohl in Bezug auf die Definition der Rechts-
verstöße als auch in Bezug auf deren Anzeige durch die
Opfer und deren Erfassung durch die Behörden nicht
leicht zu deuten sind und obwohl der Trend bei den ver-
schiedenartigen, in Fragekommenden Straftaten keines-
wegs homogen ist, bestätigen dieTeilinformationen, über
die wir verfügen, für das letzte halbe Jahrhundert einen
beinahe kontinuierlichen Rückgang der besonders be-
sorgniserregenden Kriminalitätsformen, angefangen mit
Tötungsdelikten und besonders schwerwiegenden Ge-
waltverbrechen.7 Es wäre zwar vorstellbar, dass die mit
dem Terrorismus zusammenhängenden Vorfälle einen
signifikanten Anteil an der beobachteten Entwicklung
haben. Aber faktisch hat diese schon in den er Jah-
ren eingesetzt, also lange vor den ersten Anschlägen,
und außerdem ist sie vor allem geringfügigen Vergehen
geschuldet, die den größten Teil der wachsenden Zahl
der Verurteilungen ausmachen. Die von terroristischen
Anschlägen verursachten Tragödien haben allenfalls ei-
nen sich schon lange abzeichnenden repressivenProzess
verstärkt und legitimiert, indem sie seine Hinterfragung
erschwerten, auch wenn er im Wesentlichen minder-
schwere Taten betraf.
Wenn sich diese Entwicklung nicht einem genuinen
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Anstieg der Kriminalität verdankt, wie lässt sie sich dann
erklären?Zwei Phänomene, die in der französischenGe-
sellschaft tiefe Spuren hinterlassen haben, kommen hier
zusammen: eine zunehmende Empfindlichkeit gegen-
über Gesetzesbrüchen und deviantem Verhalten sowie
eine Fokussierung des öffentlichen Diskurses und Han-
delns auf Fragen der Sicherheit. Das erste Phänomen ist
kulturell, das zweite politisch.
Auf der einen Seite bringen die Individuen immer we-

niger Toleranz gegenüber etwas auf, das sich als störend
für ihre Lebensweise erweist.8 Unhöflichkeiten, laute
Drohungen, verbale Angriffe, Handgreiflichkeiten unter
Nachbarn, Streitereien zwischen Eheleuten: Eine ganze
Reihe von interpersonalen Konflikten, die auf lokaler
Ebene empirisch gelöst werden könnten, werden mitt-
lerweile zu einem Fall für die Polizei, landen oftmals
vor Gericht und enden inmanchen Fällen imGefängnis.
Dieser Trend betrifft übrigens auch die Rechtsverstöße
ohne Opfer, wie das Konsumieren von Rauschmitteln,
das Parken vor Hauseingängen, die Verunglimpfung der
Nationalflagge, die Inanspruchnahme von Prostituier-
ten oder das Tragen bestimmter religiöser Symbole. Das
Sinken der Toleranzschwelle gegenüber Verhaltenswei-
sen, die bis dahin nicht vom Gesetz und seinen Vertre-
tern geahndet worden sind, geht einher mit einem allge-
meinen Trend zur Befriedung der sozialen Räume, der
mit einer Ausweitung der moralischen Erwartungen zu-
sammenfällt. Dieser Trend macht sich allerdings nicht
bei allen Gesetzesübertretungen und mithin deren Ur-
hebern auf dieselbe Weise bemerkbar. Er klammert be-
wusst die herrschenden Schichten aus und trifft die
unteren Schichten besonders hart. Steuerhinterziehung
wird im Allgemeinen eher toleriert als Ladendiebstahl.
In einer solchen Hierarchisierung der Ordnungsstörun-
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gen und der entsprechenden Abstufung der Sanktionen
kommen faktisch sowohl eine Verhärtung der sozialen
Beziehungen als auch eine Differenzierung der morali-
schen Urteile zum Ausdruck.

Doch auf der anderen Seite verstärken die politischen
Eliten die Beunruhigung der Bürger in Bezug auf ihre
Sicherheit, ja greifen ihr sogar vor.9 Ihre Herangehens-
weise an diese Frage geht über eine demokratische Reak-
tion auf die Bedürfnisse derjenigen hinaus, die sie da-
zu bevollmächtigt haben, sich um ihre Probleme zu
kümmern.MitHilfe dermedialenAufbereitung der ver-
mischten Meldungen und gewalttätiger Vorfälle beglei-
ten, verschlimmern, ja wecken diese Eliten Ängste und
Befürchtungen. Sie instrumentalisieren sie. Sie erhoffen
sich nämlich Wahlvorteile von der Dramatisierung der
Lage und der Inszenierung der eigenen Autorität durch
die Demonstration von Strenge, und man muss durch-
aus zugeben, dass diese Strategie im Laufe der letzten
Jahrzehnte bei den Parteien und Politikern oftmals er-
folgreich war, die sich dieser Themen angenommen ha-
ben, um die Emotionen und Leidenschaften, die sie
hervorrufen, zu schüren. Eine populistische Kriminal-
politik ist für diese Eliten im Übrigen umso vorteilhaf-
ter, als es ihnen häufig schwerfallen würde, auf anderen
Gebieten, wie etwa der sozialen Gerechtigkeit, ähnliche
Leistungen vorzuweisen, wenn sie an der Macht sind.

Die selektive Intoleranz der Gesellschaft und die po-
pulistische Kriminalpolitik bedingen sich also wechsel-
seitig. Allein reichen weder die eine noch der andere
aus, um die Entwicklung zu erklären, die sich seit einem
halben Jahrhundert beobachten lässt: Man kann sich
nicht mit der Anführung des Unsicherheitsgefühls auf
Seiten der Bevölkerung begnügen, wie manche es tun,
oder allein ihre Manipulation durch die Eliten brand-
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marken, worum andere sich bemühen. Erst die Kom-
bination der beiden Phänomene bringt den einseitigen
Entwicklungsschub hervor, der sich feststellen lässt.10

Im öffentlichen Handeln schlägt diese Kombination
sich konkret hauptsächlich auf zwei Weisen nieder: in
einer Ausweitung der Strafverfolgungsbereiche und in ei-
ner Verschärfung des Sanktionssystems durch schwerere
Strafen. Auf der einen Seite werden Taten kriminalisiert,
die bisher nicht strafbar waren: Neue Rechtsverstöße
werden geschaffen, während auf Gesetzesübertretungen,
die früher mit bloßen Geldbußen geahndet wurden, in-
zwischen eine Gefängnisstrafe steht. Straßenverkehrs-
delikte sind diesbezüglich ein vielsagender Fall. Der
Einsatz der staatlichen Organe, der Opferverbände und
der Experten für öffentliche Gesundheit hat zur Verab-
schiedung immer strengerer Gesetze geführt, zum Ab-
senken desGrenzwerts bei Alkoholkontrollen, zumAuf-
stellen von Radarkontrollen und zur Einführung eines
Punktesystems beim Führerschein. In der Folge sind die
Verurteilungen aufgrund von Verstößen gegen die Ver-
kehrssicherheit innerhalb von  Jahren um die Hälfte
gestiegen, und im Laufe der letzten zehn Jahre haben
sich die Verurteilungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaub-
nis nach Führerscheinentzug verdreieinhalbfacht, was
jährlich Anlass zu  Gefängnisstrafen ohne Bewäh-
rung gibt.11 Auf der anderen Seite werden die Sanktionen
für bestehende Tatbestände verschärft: Es gibt mehr
Verurteilungen zu Freiheitsentzug und die Verurteilten
bleiben länger in Haft. Zu dieser Ausrichtung der Straf-
rechtspraxis haben verschiedene Faktoren beigetragen:
Durch die Einführung von Strafen mit obligatorischem
Strafmaß hat sich der Anteil der verhängten Mindest-
strafen um das Fünffache erhöht und ist das durch-
schnittliche Strafmaß bei Gefängnisstrafen von acht auf
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elf Monate gestiegen; bemerkenswert ist, dass sich ihr
Einfluss trotz ihrer Streichung aus dem Gesetzestext
weiterhin bemerkbar macht. Durch die Zunahme von
Urteilen nachbeschleunigtenVerfahrenwie derCompa-
rution immédiate, also der sofortigen Vorführung des
Beschuldigten vor einen Haftrichter, hat sich die Strenge
erhöht, denn Schätzungen zufolge wird in diesem Rah-
men doppelt so oft auf Freiheitsentzug erkannt wie bei
Entscheidungen nach herkömmlichen Verfahren. Und
schließlich hat der vereinte Druck von Seiten der Staats-
gewalt und der öffentlichenMeinung auf dieRichter die-
se dazu bewogen, sich dadurch abzusichern, dass sie
häufiger Gefängnisstrafen verhängten oder die Aufrecht-
erhaltung der Untersuchungshaft verfügten.12 Insofern
hat der Wandel der Empfindlichkeiten und der Politik
Auswirkungen auf das gesamte Strafrechtssystem. Er
führt zu schwereren Strafen.

*

Wie lässt sich dieser für die Gesellschaften der Gegen-
wart charakteristische Moment des Strafens gedanklich
erfassen? Nachdem ich zehn Jahre lang versucht hatte,
anhand einer Reihe von in Frankreich durchgeführten
empirischenUntersuchungenüber die Polizei, die Justiz
und das Gefängniswesen jeweils in einem klar umrisse-
nen (lokalen) Raum und einer ebenso klar umrissenen
Zeit (der Gegenwart) Aufschluss über ihn zu erlangen,
erschien esmir erforderlich, eine andere, diesmal theore-
tische Perspektive einzunehmen, um die Grundlagen
des Bestrafungsakts zu hinterfragen. Es gibt nämlich
vor allem in den Vereinigten Staaten in der Geschichts-
wissenschaft und in der Soziologie eine ganze Reihe
von Veröffentlichungen, die sich mit der Beschreibung
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und Deutung der Entwicklung der politischenMaßnah-
men und Praktiken befassen, die zur gegenwärtigen Si-
tuation geführt haben: Sie sind wichtig, und ich werde
mich ausgiebig auf sie beziehen. Doch sie stellen nur sel-
ten Fragen über die Beschaffenheit der Bestrafung selbst
und ihre Hintergründe. Diese Fragen werden in der
Hauptsache von Philosophen und Juristen aufgewor-
fen, und seit mehr als  Jahren ist der entsprechende
Textkorpus beachtlich: Mit ihnen soll dieses Buch in ei-
nen Dialog eintreten. Denn ihr normativer Ansatz sagt,
wie die Bestrafung innerhalb des legalen Strafrahmens
aussehen sollte und nicht, wie sie ausgesehen hat und
wie sie aussieht. In dem Versuch zu verstehen, was Stra-
fen ist, warum wir strafen und wen die Strafe trifft, wer-
de ich ihn deshalb einer kritischen Lektüre unterziehen
und mich dabei auf die Ethnografie und die Genealogie
stützen.

In der vorliegenden Untersuchung geht es also nicht
um den Moment des Strafens als solchen. Der Moment
des Strafens dient ihr – im buchstäblichen Sinne – als
Prä-text. Doch soll das kein Kunstgriff sein, kein ge-
schickter Einstieg in dieMaterie, der den Leser einladen
soll, sich mit einer besonders anspruchsvollen Materie
auseinanderzusetzen. Die Entwicklung, die ich über-
blickshaft geschildert habe,machtmeinerMeinungnach
grundsätzlichere Überlegungen über die Bestrafung er-
forderlich. Man muss sie von der Kruste aus Bildern,
ZahlenundDiskursenbefreien, diebestimmteFragestel-
lungen, bestimmte Infragestellungen und bestimmte Än-
derungsmöglichkeiten verbietet.
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ßen Betrachtungen, wenn ichmir diese Bezugnahme auf
einen Autor erlauben darf, dessen Denken meine Über-
legungen begleitet hat, in ethnografischen Erhebungen
ihren Ausgang nahmen, die ich im Rahmen eines vom
Europäischen Forschungsrat geförderten wissenschaft-
lichen Programms in einer für öffentliche Sicherheit
zuständigen Polizeieinheit, in einem Tribunal de Grande
Instance, das heißt einemLandgericht, undeinemMaison
d’arrêt, also einer Strafvollzugsanstalt, in der in Frank-
reich neben Untersuchungshäftlingen auch Gefangene
mit kürzerenHaftstrafen von bis zu zwei Jahren unterge-
bracht sind, möchte ich auch all jenen danken, die diese
Forschungen möglich gemacht und sie mit ihrem Wis-
sen und ihrer Erfahrung bereichert haben: Kommissare,
Polizisten, Richter, Anwälte, Aufseher, Verwaltungsbe-
amte, Bewährungshelfer, Sozialpädagogen, medizinische
Fachkräfte,Verbandsmitglieder,politischeEntscheidungs-
träger, Strafgefangene, Bürger.

Lexikalische Anmerkung

Die Bezeichnung der Gegenstände dieser Studie wirft
einige Schwierigkeiten auf, die sich besonders stark be-
merkbar machen, wenn man die beiden Sprachen ver-
gleicht, in denen sie geschrieben wurde – Englisch und
Französisch –, und deshalb auch, wo es darum geht,
die Zitate von der einen in die andere Sprache zu über-
setzen. Zum einen heißt eine Verletzung des Gesetzes –
oder sogar einer moralischenNorm – im Englischen all-
gemein crime, und dieser Oberbegriff wird nach ab-
nehmender Schwere differenziert in felony,misdemean-
or und infractions, während das Französische das Wort
crime, also »Verbrechen«, den schwersten Taten vorbe-
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